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Beschlussvorlage Vorlage-Nr:
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Az. (intern):
angelegt am:
Wiedervorlage:

BV/BAU/982/2019
öffentlich

15.01.2019

Aufhebung der Beschlüsse zur Sanierung des Schwarzen Wegs 16-18
BEL/SG Bauamt
Frau Paret TOP:         _________________

Beratungsfolge:
Ö 06.02.2019 Gemeindevertretung Broderstorf

Sachverhalt/Problemstellung:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Broderstorf hat in ihren Sitzungen am 06.04.2016 und am 
10.01.2018 Grundsatzbeschlüsse zur Sanierung des Wohnblocks im Schwarzen Weg 16-18 in 18184 
Broderstorf gefasst (GV/05/15/2016 und GV/01/01/2018). Darüber hinaus wurde in der Sitzung am 
06.09.2017 zum einen über den Anbau einer Balkonanlage und zum anderen über die Sanierung der 
Wohnungen im Schwarzen Weg 18, EG links und 3. OG mitte sowie im Schwarzen Weg 17, 1. OG 
links entschieden (GV/09/02/2017 und GV/09/03/2017).
Diese Beschlüsse sind aufzuheben, da mit Beschluss vom 09.01.2019 (GV/01/02/2019) über den 
Abriss des jetzigen Gebäudes sowie einen Neubau zur Schaffung kommunalen Wohnungseigentums 
am Standort des Wohnblocks im Schwarzen Weg 16-18 in 18184 Broderstorf entschieden wurde.

Finanzielle Auswirkungen:
Keine.

Auswirkungen auf Liegenschaftsangelegenheiten:
Keine.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Broderstorf beschließt in der Sitzung am 06.02.2019, die 
Beschlüsse vom 06.04.2016 (GV/05/15/16), vom 06.09.2017 (GV/09/02/2017 und GV/09/03/2017) 
und vom 10.01.2018 (GV/01/01/2018) zur Sanierung des Wohnblocks im Schwarzen Weg 16-18 in 
18184 Broderstorf aufzuheben.

Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.

Anlagen:
Keine.

Abstimmungsergebnis:
 
__ Ja - Stimmen __ Nein - Stimmen __ Stimmenthaltung(en)
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Sichtvermerk / Datum

i.A._________________ i.A._________________ i.A._________________
Sachbearbeitung Amtsleiter Kenntnisnahme durch Haushalt und Finanzen

i.A._________________
Kenntnisnahme durch Liegenschaftsamt

Hinweis: Die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen ist Bestandteil der Beschlussfassung.


